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Stammrechtssatz

Im Hinblick auf die Gesamtheit der organisatorischen, verfahrensrechtlichen und die Zuständigkeit regelnden

Vorschriften für die Tätigkeit der AMA ist gegen erstinstanzliche Bescheide von Organen der AMA mangels

ausdrücklichen Ausschlusses eines Rechtsmittels oder einer ausdrücklichen anderslautenden Regelung des

Instanzenzuges die Berufung an den Bundesminister für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zulässig.
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